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Kurzbewertung J
Objekt: Ersatzneubau Turnhalle 
Ort: Adetswil, Bäretswil 
Art des WB: Projektwettbewerb 
Verfahren: Selektives Verfahren (anonym) 
Auslober Gemeinde Bäretswil, Abteilung Liegenschaften 
Publikation: Konkurado, Simap, tec21 
Verfahrensbegleitung Basler & Hofmann AG Zürich 

Ziele 
Der BWA Zürich setzt sich für faire und transparente Wettbewerbe und Ausschreibungen ein. Die laufenden Verfahren 
werden nach den Ordnungen SIA 142, 143 und 144 sowie den geltenden Gesetzen analysiert und mit grünen, orangen 
oder roten Smileys bewertet. Der BWA Zürich prüft SIA geprüfte Verfahren nicht. 

Qualität des Verfahrens 
- Das Verfahren ist ein anonymer Wettbewerb, die Hauptkriterien dafür sind mehrheitlich erfüllt.
- Die SIA 142 gilt subsidiär.
- Die Urheberrechte bleiben beim Verfasser.
- Die Leistungsanteile für Architektur und Landschaftsarchitektur 100%.
- Das Preisgericht (Gewichtung Sach-/Fach-) ist korrekt besetzt.

Mängel des Verfahrens 
- Die Frist zwischen Abgabe Projektvorschlag und Modell ist mit lediglich einer Woche sehr kurz; zwei Wochen wären besser.
- Konzeptionell mitwirkende Fachplanende sind nicht in der Vergabe vorgesehen, ein Beizug wäre besser.

Beurteilung des BWA 
Die Gemeinde Bäretswil veranstaltet für den Ersatzneubau der Turnhalle Schulanlage Adetswil einen anonymen 
Projektwettbewerb im selektiven Verfahren. Das Verfahren unterliegt den Bestimmungen des öffentlichen Beschaffungswesens. 
Teilnahmeberechtigt sind Teams von Planerinnen und Planer aus den Fachrichtungen Architektur und Landschaftsarchitektur. 
Es werden 8-10 Teams eingeladen. Die Anlagekosten betragen rund 7.1 Mio CHF. 

Für die vorliegende Bauaufgabe werden von den Teilnehmenden üblicherweise Fachplanende beigezogen. Gemäss 
Ausschreibung sollen diese jedoch separat beschafft werden. Es wäre wünschenswert, wenn die weiteren an der Konzeption 
beteiligten Planer – insbesondere Tragwerk und Haustechnik – ebenfalls Teil der Vergabe würden. Auch wären Fachpersonen 
Tragwerk/Haustechnik für die Jury bzw. die Experten von Vorteil. 

Zwei Büros haben eine Machbarkeitsstudie erstellt und sind für eine Bewerbung zugelassen. Die Auftraggeberin sieht vor, die 
Ergebnisse dieser Phasen «im Falle der Selektion des vorbefassten Architekturbüros» allen Teilnehmern zuzustellen. Es wäre 
empfehlenswert, diese auch ohne Selektion generell zur Verfügung zu stellen. 

Es ist ein gut ausgearbeitetes Verfahren mit den oben genannten Qualitäten und Mängeln. Der BWA-Zürich bewertet das 
Verfahren mit einem grünen Smiley.  

In Anbetracht der vorliegenden Bauaufgabe wäre auch ein offener Wettbewerb angemessen. 
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Kurzbewertung K 
   

 Objekt: Weiterbauen Sportanlage Moos  
    

 Ort: Rüschlikon  
    

 Art des WB:  selektiver Projektwettbewerb für Generalplanungsteams  
    

 Verfahren: Projektwettbewerb mit Präqualifikation in Anlehnung an SIA142  
    

 Auslober Gemeinde Rüschlikon  
    

 Publikation: www.simap.ch  
    

 Verfahrensbegleitung Gemeinde Rüschlikon, ProjektBeweger GmbH Zürich  
   

 
 
Ziele 
Der BWA Zürich setzt sich für faire und transparente Wettbewerbe und Ausschreibungen ein. Die laufenden Verfahren 
werden nach den Ordnungen SIA 142, 143 und 144 sowie den geltenden Gesetzen analysiert und mit grünen, orangen 
oder roten Smileys bewertet. Der BWA Zürich prüft SIA geprüfte Verfahren nicht. 
 
Qualität des Verfahrens 
• Die Wettbewerbsart ist der Aufgabenstellung angemessen.  Das Verfahren ist transparent, fair und klar geregelt.  
• Die Anonymität wird sichergestellt. 
• Das Fachpreisgericht ist mehrheitlich, unabhängig und gut qualifiziert.  
• Die Preissumme entspricht den SIA-Empfehlungen.  
• Die Urheberrechte verbleiben bei den Verfassenden.  
• Die Absichtserklärung des Auftraggebers zur weiteren Auftragsvergabe ist formuliert.  

 
Mängel des Verfahrens 
• „Auf und Ab-Indexierung“ von Baukosten und Honorar 
 
Beurteilung des BWA Zürich 
Die bestehende Infrastruktur deckt den steigenden Bedarf an Sport- und Betreuungsräumen nicht mehr. Mit dem geplanten  
Projekt soll eine Dreifachturnhalle inkl. Nebenräumen gebaut werden. Zudem soll die Tagesbetreuung auf dem Areal in einer  
der bestehenden Sporthallen im Trakt T im Sinne einer Umnutzung untergebracht werden. Im Aussenraum sind zwei  
Fussballfelder sowie verschiedene Spiel- und Aufenthaltsflächen zu realisieren. Eine umfassende Machbarkeitsstudie liegt vor.  
In der Machbarkeitsstudie werden die Gesamtkosten von 32 Mio CHF (BKP 1-9 inkl. MWST) angenommen. Als Vergabe- 
kriterien werden eine harmonische Einfügung genannt, funktionale, wirtschaftliche Aspekte sowie ökologische und nachhaltige 
Kriterien. Es wird ein Generalplanungsteam gesucht. Zum Verfahren werden maximal 6 Teams eingeladen und je Team  
10'000.- CHF Fixentschädigung gesprochen.  
 
Der Wettbewerb erfolgt nach der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB), nach der 
Submissionsverordnung (SVO) und in Anlehnung an die Ordnung SIA 142 (Ausgabe 2009). Hier wäre es empfehlenswert,  
die SIA142 als subsidiär und verbindlich zu benennen. 
 
Es wird eine „Auf und Ab-Indexierung“ von Baukosten und Honorar (mit Referenzjahr 2018) angegeben. Hierbei scheint  
unklar, ob Stadt-Zürcher oder kantonale Vorlagen gelten. Für den BWA ist irritierend, dass durch diesen Mechanismus 
geschätzt 10% weniger Honorar für das Planungsteam entstehen. Der BWA empfiehlt, dass dies kompensiert werden möge. 
 
Das Verfahren hat die oben genannten Qualitäten und Mängel. 
 
Der BWA Zürich bewertet das vorliegende, sehr gut vorbereitete Verfahren aufgrund des Umgangs mit dem Honorar 
mit einem orangen Smiley. 
 
 
 
  


